
dem einen Fall erfolgt Verurleilung, weil nur eine Durchleuchtung
gemacht wurde, in dem anderen Freispruch, trotz negativen Plallen-
befundes, weil die PrÄfung ordnungsgemÅÇ war.
Mit anderen Worten: Wer bei Lungentuberkulose eine Schwanger-
schaftsunierbrechung ausfÄhrt, ohne eine RÉntgenplalte anzufertigen,
macht sich strafbar!
Hierzu das Urteil weitester Kreise zu hÉren, ist um so wichtiger, als
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Äberhaupt die ganze Fragestellung des Gerichts in diesem Falle mir
auÇerordentlich gefÅhrlich fÄr die Ñrzte erscheint, weil es sich auf den
Standpunkt stellt: Mag eine Indikation zur Unterbrechung vorliegen
oder nicht, ist die PrÄfung nicht pflichtgemÅÇ erfolgt, dann ist der
Arzt zu verurteilen. Jetzt gehÉrt nichts weiter dazu als SachverstÅn-
dige, die diese oder jene Methodik vermissen, das PflichtgemÅÇe ver-
neinen Ö und der betreffende Arzt ist verurteilt.

Der bekannte Offenburger ÑrzteprozeÇ, in welchem der angeklagte
Arzt Dr. M. beschuldigt war, Sterilisationen aus nicht medizinischer
Indikation vorgenommen zu haben, hat mit der Verurteilung des An-
geklagten durch das Landgericht ein vorlÅufiges Ende gefunden. So-
weit die Berichte erkennen lassen, hat das Gericht sich im wesent-
lichen den von der Anklage vertretenen Standpunkt zu eigen gemacht,
daÇ in den einzelnen zur Anklage gestellten FÅllen die Sterilisation
nicht zu Heilzwecken erfolgt sei; gÄnstigenfalls kÉnne dem Angeklag-
ten zugebilligt werden, daÇ er aus sozialen Gesichtspunkten im Inter-
esse der Patientinnen zur Vornahme der Eingriffe gekommen sei.
Der Angeklagte hat, wie das Gericht mildernd anerkannt hat, die
Eingriffe nicht an ledigen Personen, sondern nur an verheirateten
Frauen vorgenommen, die in sehr schlechten wirtschaftlichen Ver-
hÅltnissen lebten.

Der Angeklagte hat, wie den Berichten zu entnehmen ist, sein bestes
Wollen und seine Überzeugung von der Richtigkeit seines Handelns
in einer Weise vor dem Gericht verteidigt, die einen nachhaltigen
Eindruck auf alle HÉrer gemacht hat. Dabei konnte aber an der
Feststellung nicht vorÄbergegangen werden, daÇ der Arzt, in Nicht-
beachtung pflichtgemÅÇen Verhaltens mit einem ganz ungewÉhnlichen
Leichtsinn ohne Protokoll und ohne Krankengeschichte vorgegan-
gen ist. ;

In einer Kritik des Urteilsspruches ist darauf hingewiesen, daÇ der
alte Satz, daÇ Strafirrtum den TÅter nicht straffrei mache, unter den
gegebenen UmstÅnden seinen Sinn verliere, da es sich keineswegs um
Taten handle, die von der allgemeinen RechtsÄberzeugung gebrand-
markt seien und von denen bisher nicht feststehe, unter welchen Vor-
aussetzungen sie strafbar seien; der Angeklagte hÅtte nicht wissen
kÉnnen, wie weit ihm das Gesetz zu gehen erlaube.

Zu diesen AusfÄhrungen mag einiges bemerkt werden. Es kann zu-
gegeben werden, daÇ die Rechtslage nicht eindeutig klar und den
Ñrzten nur empfohlen werden kann, mit grÉÇter Vorsicht sich auf
diesem Gebiete zu bewegen.

Die Hauptschwierigkeit liegt darin, daÇ die Entscheidung meist darauf
hinauslÅuft, zu fragen: Wann handelt der die Sterilisierung vor-
nehmende Arzt gegen die guten Sitten? Wenn die gewÉhnliche Aus-
legung darauf hinausgeht, daÇ hierfÄr das áAnstandsgefÄhl der ge-
recht und billig Denkendenà entscheidend sei, so ist hiermit, wie kaum
bestritten werden wird, nicht viel gewonnen.

Solange der Vorschlag des Entwurfs, daÇ derjenige, der eine KÉrper-
verletzung mit Einwilligung des Verletzten vornimmt, nur bestraft
wird, wenn die Tat gegen die guten Sitten verstÉÇl und weiter Ein-
griffe und Behandlungen, die der Übung eines gewissenhaften Arztes
entsprechen, keine KÉrperverletzungen im Sinne des Gesetzes sind,
keine Geltung hat, wird nach der herrschenden Meinung die zu Heil-
zwecken vorgenommene Sterilisierung, mag sie vom Årztlichen Stand-
punkt noch so notwendig sein, wie jeder andere operative Eingriff
als strafbare KÉrperverletzung angesehen, wenn sie ohne die Einwilli-
gung des Patienten vorgenommen wird. Die mutmaÇliche Einwilligung
steht der ausdrÄcklich erklÅrten Einwilligung gleich. Die Einwilligung
zu einem Eingriff, der zu Heilzwecken vorgenommen wird, kann nicht
die guten Sitten verletzen, da die Gesundheit ein auch vom Staat ge-
schÄtztes Gut ist. Auch Eingriffe zur VerhÄtung drohender Krankhei-
ten erfolgen zu Heilzwecken, so z. B. wenn Fortpflanzungsorgane der-
art erkrankt sind, daÇ zur Vermeidung von Siechtum ihre Entfernung

geboten ist oder wenn durch die Operation schwere geistige oder kÉr-
perliche Erkrankung oder die Verschlimmerung einer Krankheit ver-
hindert werden kann.

Wenn daher im Falle des Offenburger Arztes sich herausgestellt haben
wÄrde, daÇ er nach sorgfÅltiger Årztlicher PrÄfung der Überzeugung
hÅtte sein kÉnnen, daÇ die Sterilisierung zu Heilzwecken geboten sei,
so hÅtte, die Einwilligung des zu Sterilisierenden vorausgesetzt, eine
strafbare Handlung nicht vorgelegen. An dieser medizinisch einwand-
freien Grundlage hat es offenbar gefehlt.

Sterilisierungen aus sozialen oder eugenischen GrÄnden vorzunehmen,
ist bei dem heutigen Stande von Gesetz und Rechtsprechung, auch
wenn die Einwilligung vorliegt, dringend zu widerraten. Der Arzt
wird immer damit rechnen mÄssen, daÇ eine aus den genannten GrÄn-
den erteilte Einwilligung als ein VerstoÇ gegen die guten Sitten und
daher als bedeutungslos angesehen wird. Der in gegenteiliger An-
schauung gegrÄndete Glaube des Arztes an die Berechtigung eines
Eingrifis unter solchen Voraussetzungen kann ihn nicht schÄtzen, da
die Gerichte der Ansicht des Reichsgerichts folgend einen solchen Irr-
tum als einen rechtlich nicht beachtbaren Strafrechtsirttum ansehen
werden. Wenn in dem Urteil des Offenburger Landgerichts ausgefÄhrt
ist, daÇ eine Einwilligung, die dem Wunsche entspringt, durch Sterili-
sierung vergrÉÇerter Belastung und wachsender Not vorzubeugen,
mit Recht nicht anerkannt werden kÉnne und dem sittlichen und reli-
giÉsen Empfinden weiter Volkskreise widerspreche, so ist damit weit-
verbreiteten Anschauungen Ausdruck verliehen.

Auch auf der Tagung der Internationalen kriminalislischen Vereini-
gung in Frankfurt a. M. im September 1932 ist von vielen Seiten auf
das Bedenkliche, eine soziale Indikation anerkennen zu wollen, hin-
gewiesen, und der gefaÇte BeschluÇ, auch die Zulassung der Unfrucht-
barmachung aus sozialen GrÄnden zu empfehlen, ist nur gegen eine
starke Minderheit angenommen. Soweit Gesetze oder GesetzentwÄrfe
Äber Unfruchtbarmachung in europÅischen Staaten vorliegen (ich
stÄtze mich auf die Zusammenstellung von J. Brassarc in Z. f. Straf-
rechtswiss. 1932 S.477) ist eine Sterilisierung aus sozialen GrÄnden
nicht vorgesehen. Anders liegt es schon mit der eugenischen Indi-
kation, fÄr deren Zulassung de lege ferenda wichtige GrÄnde ins Feld
gefÄhrt werden kÉnnen. Auf der Tagung der Internationalen krimi-
nalistischen Vereinigung ist denn auch von Erbbiologen darauf hin-
gewiesen, daÇ bei manchen Krankheiten sich eine empirische Erbpro-
gnose mit solcher Wahrscheinlichkeit aufstellen lasse, daÇ zuverlÅssige
Anhaltspunkte dafÄr bestÅnden, bei welchen Typen im eigenen und
im Rasseninteresse eine Fortpflanzung vermindert werden sollte. Ein
erbbiologischer SachverstÅndiger werde sich nur relativ selten hin-
sichtlich der Notwendigkeit eugenisch ausmerzender MaÇnahmen irren.
Danach ist beschlossen worden, den ErlaÇ eines Reichsgesetzes zu emp-
fehlen, das die Voraussetzungen und die AusfÄhrung der Unfrucht-
barmachung aus eugenischen GrÄnden nach dem Stande der medizini-
schen und erbbiologischen Wissenschaft regelt.

Mit diesem bedeutsamen BeschluÇ tritt die Internationale kriminali-
stische Vereinigung an die Seite der Forensisch-psychiatrischen Ver-
einigung in Dresden, welche in ihrer bekannten EntschlieÇung eben-
falls eine gesetzliche Regelung der Unfruchtbarmachung aus eugeni-
schen GrÄnden befÄrwortet, ádamit nicht nur Ñrzte und BehÉrden, die
in bester Absicht den Eingriff vornehmen und zulassen, vor Strafe ge-
schÄtzt werden, sondern vor allem auch MiÇbrauch und damit schwe-

YE



3. Februar 1933

rer Schaden verhÄtet werdeà. Die Empfehlung einer Sterilisierung aus
eugenischen GrÄnden ist endlich auch in einer Kundgebung der Deut-
schen Gesellschaft fÄr Rassenhygiene zum Ausdruck gebracht.
Es kann nicht verkannt werden, daÇ auf diesem Gebiet eine gesetzliche
Regelung am nÉtigsten erscheint. EuropÅische Gesetze kÉnnen in die-
ser Richtung Wegweiser sein. In der Schweiz hat der Kanton Waadt
ein Gesetz erlassen, nach welchem zulÅssig ist die Unfruchtbarmachung
unheilbarer Geisteskranker und Geistesschwacher, die aller Wahr-

scheinlichkeit nach nur eine minderwertige Nachkommenschaft haben

kÉnnen. Nach dÅnischem Recht kÉnnen Personen, die wegen der ab-

normen StÅrke oder Richtung ihres Geschlechtstriebes dem Begehen
von Verbrechen ausgesetzt sind und dadurch sich selbst und die Ge-
sellschaft gefÅhrden, unter gewissen Bedingungen auf eigenen Antrag
unfruchtbar gemacht werden. Unter besonderen Voraussetzungen ist
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ein solcher Eingriff auch gestattet bei abnormen Personen, die in FÄr-
sorge stehen, wenn eine Verhinderung ihrer Fortpflanzung fÄr die
Allgemeinheit besonders wichtig und fÄr sie selbst dienlich ist. In
Schweden und England wird an einer gesetzlichen Regelung der Un-
fruchtbarmachung aus eugenischen GrÄnden gearbeitet (vgl. die oben
genannte Zusammenstellung).

den dringendsten MÅngeln durch ein Sterilisationsgeseiz abzuhelfen
ist. Der bisherige Gang der Strafgesetzberatung lÅÇt die Hoffnung auf
einen AbschluÇ in absehbarer Zeit nicht begrÄndet erscheinen. Medi-
zinische Kreise und Vereinigungen sollten auch ihrerseits ihre Stimme
fÄr die Bearbeitung eines solchen Gesetzes einsetzen, da gerade ihnen
auch daran liegen muÇ, genau die Grenzen zu kennen, die ihrem Han-
deln gezogen sind.

Die Ferienzeit in England wurde gekennzeichnet durch das Erscheinen
einer Anzahl von Jahresberichten, aber leider auch durch den Tod
mehr als eines bekannten Arztes.
Sir Roxarp Ross starb nach lÅngerer Krankheit am 16. IX. im Alter
von 75 Jahren. Ein Nachruf ist bereits in, dieser Zeitschrift Nr. 40
S. 1576 verÉffentlicht.
Einen weiteren Verlust erlitt die Heilkunde durch den am 14. IX.
erfolgten Tod von Sir CHARLES SyMmonps, des konsultierenden Chirur-
gen am Guyâs Hospital. Nach einem sehr erfolgreichen Studium leitete
er 20 Jahre lang als áAssistant Surgeonà die Abteilung fÄr Halskrank-
heiten am obengenannten Krankenhause, um dieselbe 1902 mit der
Stellung eines Hauptchirurgen zu vertauschen. Er war einer der
Pioniere der Listerschen Lehren, auch verwaltete er viele Ehrenposten
in Årztlichen Gesellschaften. Als wagemutiger Operateur war er der
erste Chirurg, der einen Wurmfortsatz auÇerhalb des akuten Anfalls
entfernte. An seinen áMontagsvisitenà im Krankenhause, die viele
Jahre lang zu den chirurgischen SehenswÄrdigkeiten gehÉrten, nahmen
nicht nur sehr zahlreiche Studenten, sondern auch viele Ñrzte teil.
In derselben Woche verloren wir Sir Hexer Sämson, einen Geburts-
helfer, der die 4 Enkelkinder unseres KÉnigs zur Welt befÉrdert hatte.
Er war ein Mann von groÇem persÉnlichen Zauber und groÇem Opfer-
willen, die ihm zu einem ungewÉhnlichen Erfolge in dem von ihm
gewÅhlten Fache verhalfen. Ein Plan, der seinem Herzen am nÅchsten
stand, war die Schaffung des neuen áCollege of Obstetries and Gynae-
cologyà, zu dessen ersten áFellowsà er gehÉrte. Er war seit 1908 mit
der bekannten Schauspielerin Lena Margaret Ashwell verheiratet.
Der groÇen Menge weniger bekannt, aber von grÉÇtem Werte fÄr die
Allgemeinheit war die Arbeit Sir Hewky Stevensons, dessen Tod zur
selben Zeit gemeldet wurde. Er zeigte eine besondere Leichtigkeit
in der Verarbeitung statistischer Unterlagen und verbrachte die besten
Jahre seines Lebens im BÄro des áRegistrar Generalà.
Bei seiner Pensionierung erhielt er ein Anerkennungsschreiben, das
von 6 FÄhrern der medizinischen und statistischen Wissenschaften ge-
zeichnet war und in dem sich folgende Worte fanden: áSeine Analyse
der Daten Äber den 1911 unternommenen Zensus der Fruchtbarkeit
war eine tour de force und die Abhandlungen, die er in den Jahres-
berichten des Registrar General verÉffentlichte, stellen ihn unter den
Beamten, die Englands stolze Stellung im Reiche der offiziellen
Lebenssiatistik begrÄndet haben, gleich neben Wäräram FAnRar.à
Als letzten, aber keineswegs als geringsten unserer Verluste mÉchte
ich den Tod von FLorEence Stoxner erwÅhnen, die sich als eine der
ersten Radiologinnen und als Ñrztin allgemeiner Beliebtheit erfreute.
Sie war die Tochter eines Ingenieurs, und ihre Schwester Edith ist
eine mathematische Physikerin von Ruf. Nachdem sie 1896 in London

die WÄrden eines Baccalaureus der Medizin und der Naturwissen-
schaften erlangt hatte, bestand sie 1898 die PrÄfung als Doktor der

Medizin. Sie begann ihre radiologischen Arbeiten am Royal Free und

am Garrett Anderson Hospital zu einer Zeit, in der die Apparate

ÅuÇerst unvollkommen waren und kaum jemand an Schutzvorrich-

tungen dachte. Am Tage des Kriegsausbruches bot sie dem Kriegs-

ministerium ihre Dienste an, die jedoch abgelehnt wurden, worauf sie

die Innere Abteilung eines von Frauen geleiteten und von Mrs. Stobart

verwalteten Feldhospitales einrichtete, das im September 1914 nach

Antwerpen ging. Unter den grÉÇten Schwierigkeiten wandelten sie
eine Singspielhalle in ein Lazarett um, das auch eine RÉntgenstation
enthielt, 5 Tage spÅter waren die 135 Betten mit Verwundeten belegt.
Das Lazarett lag 18 Stunden unter Granatfeuer, und das Årztliche und
andere Personal muÇte schlieÇlich zu FuÇ die hollÅndische Grenze
erreichen. Noch grÉÇer waren die Schwierigkeiten, als das Lazarett
in Cherbourg als Hospital fÄr Schwerverwundete von neuem erÉffnet
wurde. Dr. Sroxey war eine der ersten Frauen, welche vom Kriegs-
ministerium als MilitÅrÅrztin anerkannt wurde, sie erhielt 1915 die
Leitung der RÉntgenabteilung eines Lazaretts von 1500 Betten. Sie
kehrte mit geschwÅchter Gesundheit aus dem Kriege zurÄck und trieb
in einem Seebade private RÉntgenpraxis. Ihre Arbeiten Äber die
RÉntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit sind als wertvolle
Pionierarbeiten zu betrachten. FLoRENcE Stoxey war ausgezeichnet
durch Tapferkeit, natÄrliche GÄte, einen feinen Humor und warmes
MitgefÄhl.

Die allgemeine Gesundheit

Der Jahresbericht des Chief Medical Officer of Health zeigt, daÇ die
verminderten Geburts- und Todeszahlen sich ausgleichen. Wie in
frÄheren Jahren erfolgten auch diesmal die meisten TodesfÅlle durch
Herzkrankheiten und Krebs, ihnen folgen Erkrankungen des Nerven-
systems und Lungenschwindsucht. Einer auÇerordentlichen Verminde-
rung der TodesfÅlle in den ersten 12 Lebensmonaten steht eine Ver-
mehrung der TodesfÅlle durch StraÇenunfÅlle und Freitode gegenÄber.
Die Zahl der im Wochenbett Gestorbenen ist mit 4,11 auf 1000 Lebend-
geburten unverÅndert geblieben. Dies ist die niedrigste Zahl seit 1927,
wird aber immer noch als viel zu hoch betrachtet, und eine Anzahl von
Spezialberichten, die sich mit dieser Frage beschÅftigen, ist erschienen.
Der erste von ihnen ist der Bericht einer Kommission, die 1928 durch
das Gesundheitsministerium ernannt wurde. Empfohlen wird, daÇ jeder
Schwangeren eine registrierte Hebamme zugÅnglich sein mÄsse, die
auch fÄr die normale Geburt und fÄr die antenatale Überwachung ver-
antwortlich ist. In abnormen FÅllen muÇ sowohl zur antenatalen Über-
wachung wie bei der Geburt selbst ein Arzt zur VerfÄgung stehen.
Er soll alle FÅlle mit Ausnahme leichter Abweichungen von der Regel
dem Krankenhause Äberweisen, und die geburtshilflichen Kliniken
sollen genÄgend Årztliches und Pflegepersonal haben, um jedem
abnormen Falle fachÅrztliche Hilfe sofort zuteilwerden zu lassen.ã Das
Hebammen-Institut hat einen anderen Plan verÉffentlicht. In den
Hauptpunkten geht das Institut einig mit den vom Departmental
Committee und von der British Medical Association aufgestellten Richt-
linien. Geplant ist ein nationaler Hilfsdienst fÄr Schwangere, der eng
mit der allgemeinen Krankenversicherung verbunden ist und: die
Dienste der lokalen Hebamme und wenn nÉtig des Arztes zur Ver-
fÄgung stellt. In einigen Punkten gehen die Ansichten der British
Medical Association und des Hebammen-Institutes allerdings ausein-
ander. So wÄnschen die. Hebammen: 2. B. FÅlle von. Abortâin ihren


